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Polen im Wahlkampffieber  
Polens Wahlvolk wird am 28. Juni 
zur Stimmabgabe gerufen, gesucht 
wird der Staatspräsident für die 
kommenden fünf Jahre. Der Einsatz 
ist entsprechend hoch.

Wirtschaft ohne Aussicht auf 
rasche Erholung
Die Prognosen über die deutsche 
Wirtschaftsleistung im Jahr 2020 
werden mit Verlauf der Pandemie-
Krise nüchterner. Der Optimismus 
der meisten Expert*innen verfliegt. 
Dem markanten Absturz in der wirt-
schaftlichen Leistung folgt kein zügi-
ger Aufschwung. 

Reflexartige Abwehr  
jeglicher Kritik
Nach dem Mord eines weißen Poli-
zisten an dem Afroamerikaner Geor-
ge Floyd in Minnesota (USA) bekun-
den auch in Deutschland Tausende 
ihre Solidarität und protestieren ge-
gen rassistische Diskriminierung. 
Auch wenn die Verhältnisse in den 
USA mit denen in Deutschland nicht 
vergleichbar sind – Vorwürfe hin-
sichtlich rassistischer Polizeigewalt 
sind auch hierzulande nicht neu.

Dafür brauchen 
wir Unterstützung!
Wie Abonnent*innen und 
Leser*innen das konkret machen 
könnten, steht ebenfalls unter  

www.Sozialismus.de
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Plädoyer für ein Wahlarbeitszeitgesetz
von n Heide Pfarr

Ein zeitgemäßes Arbeits- und Sozial-
recht muss die Möglichkeit bieten, die 
Erwerbsarbeit und ihre Anforderungen 
in Einklang zu bringen mit den Bedürf-
nissen der Menschen, die im Laufe ihres 
Lebens auftreten. Dabei spielen unter-
schiedliche Faktoren eine Rolle, aber zu 
den besonders wichtigen gehört, wieviel 
und welche Zeit die Erwerbsarbeit in 
der jeweiligen Lebensphase einnimmt. 
Viele Unternehmen verlangen von Be-
schäftigten zeitliche Flexibilität. Unter-
nehmen jedoch, die ihre Personalpolitik 
und betriebliche Organisation von sich 
aus auf Flexibilitätsbedürfnisse von Be-
schäftigten einstellen, sind Ausnahmen 
geblieben. Große Teile der qualifizierten 
Erwerbsfähigen werden dadurch mit der 
Vernachlässigung ihrer Bedürfnisse vom 
Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Beson-
ders betroffen sind Frauen, da vor allem 
sie sich immer noch den Erfordernissen 
aus Sorgearbeit stellen und stellen müs-

sen, ferner diejenigen, die gleichberech-
tigte Partnerschaften leben möchten, 
also auch Männer. 

Die erstrebenswerte allgemeine Ver-
kürzung der Arbeitszeit ersetzt nicht ein 
Recht nach bedürfnisadäquater Arbeits-
zeitverkürzung, vielmehr ergänzen sie 
sich. Denn eine Arbeitszeit etwa von 30 
Stunden hätte sicherlich zur Folge, dass 
sich viele lebensweltliche Erfordernisse 
der Menschen besser mit den Anforde-
rungen aus der Erwerbsarbeit vereinba-
ren ließen. Durch sie würde auch jener 
Effekt vermieden oder wenigstens mini-
miert, dass die Wahlfreiheit in der Ar-
beitszeit geschlechtsspezifisch verscho-
ben wahrgenommen werden würde, 
nämlich, wie die Erfahrung zeigt, mehr-
heitlich von Frauen. Jedoch ist unbe-
streitbar, dass auch eine kürzere Voll-
zeitarbeit nicht alle im Lebensverlauf 
auftretenden Erfordernisse abweichen-
der Arbeitszeiten abdecken kann.

Kopplung der Akteure

Appelle an die Wirtschaft, Wahlarbeits-
zeiten zu er-
möglichen, 
sind wohlfeil 
und nach aller 
Erfahrung weitestgehend wirkungslos. 
Will man die betriebliche Wirklichkeit 
hier ändern, muss man die denkba-
ren Akteure und ihre Möglichkeiten be-
trachten. Der Akteur Tarifvertragspar-
teien ist grundsätzlich dazu imstande, 
wie die IG Metall mit dem Tarifab-
schluss 2018 bewiesen hat. Jedoch fehlt 
es, und bedauerlicherweise durchaus 
in steigendem Maße, sowohl an gesi-
cherter Verbreitung von Tarifverträgen 
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Heide Pfarr ist Professorin em. für Arbeitsrecht 
mit Schwerpunkt Gleichstellung von Frauen in 
der Erwerbsarbeit, langjährige Geschäftsführe-
rin in der Hans-Böckler-Stiftung und Direkto-
rin des dortigen WSI, zur Zeit ehrenamtlich im 
Deutschen Juristinnenbund.
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wie auch an 
Durchset-
zungsstär-
ke gerade 

von jenen Gewerkschaften, in deren Be-
reich besonders viele Frauen arbeiten. 
Der Akteur Gesetzgeber hat in Betracht 
zu ziehen, dass die je unterschiedlichen 
Bedingungen in den Betrieben hinsicht-
lich ihrer gestalterischen Möglichkeiten 
einer Arbeitszeitflexibilisierung jeweils 
differenzierte Lösungen erfordern. 

Darüber hinaus müssen nicht nur 
die Bedürfnisse von Beschäftigten mit 
den berechtigten Interessen der Be-
triebe in Einklang gebracht werden, 
sondern auch die konkreten Interes-
sen der Beschäftigten untereinander. 
All dies aber kann der Gesetzgeber nicht 
im Einzelnen vorformulieren und vor-
schreiben. Das geltende Recht reagiert 
auf diese unvermeidliche Schwäche, in-
dem die Geltung arbeitsrechtlicher Ge-
setze an unterschiedlichen Betriebsgrö-
ßen ausgerichtet und Generalklauseln 
formuliert werden, die eine Einzelfallbe-
urteilung ermöglichen sollen. Das kon-
flikthafte Durchsetzen überlässt das 
Recht dabei den einzelnen Beschäftig-
ten und damit den sozial am wenigs-
ten Mächtigen. Der Gesetzgeber bedient 
sich also viel zu grober und unsicherer 
Raster, die kaum ausreichenden Schutz 
für Beschäftigte und zu wenig Rechtssi-
cherheit gewähren. 

Die Lösung liegt darin, dass die Vor-
züge der beiden Akteure Tarifvertrags-
parteien und Gesetzgeber so mitei-
nander gekoppelt werden, dass die 
jeweiligen Schwächen vermieden oder 
wenigstens minimiert werden. Das kann 
so aussehen: Der Gesetzgeber sorgt da-
für, dass auch die Unternehmen und Be-
triebe in den Bereichen, die sich bisher 
einer Tarifbindung entziehen, gesetz-
lich verpflichtet werden, auf die Arbeits-
zeitbedürfnisse der Beschäftigten einzu-
gehen. 

Diejenigen, die heute mit je eige-
nen tatsächlichen und rechtlichen Ins-
trumentarien die Arbeitszeitregime auf 
der Ebene der Betriebe, Unternehmen 
und Branchen prägen, müssen respek-
tiert und mit Rechten für die Konzep-
tion einer Wahlarbeitszeit ausgestattet 
werden. So können die Tarifvertrags-
parteien und die betrieblichen Interes-

senvertretungen für angemessene kon-
krete Ausgestaltungen sorgen.

Kollektiv abgesicherte Lösungen

Ein derartiges Wahlarbeitszeitgesetz, 
das praktische Veränderungen gewähr-
leisten will, kann und muss alle Be-
triebe aller Branchen und aller Größen 
mit all der Vielfalt der Tätigkeitsfel-
der und betrieblichen Ebenen erfas-
sen, dabei aber überall differenzierte 
Lösungen zulassen, die weder die Be-
triebe überfordern noch das Bedürf-
nis der Arbeitnehmer*innen nach Ar-
beitszeitsouveränität leerlaufen lassen. 
Selbstverständlich müssen, wie im gel-
tenden Recht, aber darüber hinausge-
hend, individuelle Rechte auf bestimm-
te Arbeitszeiten gegeben werden. Dabei 
darf es allerdings keineswegs stehen 
bleiben. Vielmehr muss ein solches Ge-
setz kollektiv abgesicherte flexible Lö-
sungen ermöglichen, die gleichzeitig 
vorhersehbar, planbar, verlässlich und 
rechtssicher sind. Es muss vermeiden, 
dass einzelne Beschäftigte für ihre Rech-
te in den Konflikt mit der Arbeitgeber-
seite gehen müssen. Dadurch, dass das 
vorgeschlagene Gesetz nicht bei dem 
geltenden individualrechtlichen Ansatz 
verharrt, gibt es die Chance zur Verän-
derung. Die Arbeitszeitkultur eines Be-
triebes ändert sich real nur dann, wenn 
kollektiv erarbeitete, kollektiv wirkende 
und kollektiv abgesicherte Optionen für 
die Beschäftigten zur Verfügung stehen. 
Diejenigen, die ihre Arbeitszeit ihren 
Lebensbedürfnissen anpassen wollen 
und müssen, sind dann nicht mehr nur 
Störfaktoren und sie müssen auch nicht 
mehr das individuelle Durchsetzungsri-
siko tragen. Gerade das Vorhandensein 
von Optionen, auf die sich jede und je-
der berufen kann, gibt auch die Chance, 
dass mehr Männer als heute sich ihrer 
partnerschaftlichen Verpflichtung in der 
Care-Arbeit stellen.

Die Kommission für Arbeits-, Gleich-
stellungs- und Wirtschaftsrecht des 
Deutschen Juristinnenbundes (djb) hat 
ein nachhaltiges rechtspolitisches Kon-
zept zur Wahlarbeitszeit entwickelt und 
in eine praktikable, unbürokratisch um-
setzbare Regulierungsform gegossen 
(WAZG).1 Angesichts der Auswirkungen 
auf die Frage der zeitlichen Belastung 
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durch Erwerbsarbeit erfasst die Konzep-
tion auch die Entscheidung für den Ar-
beitsort (Homeoffice).

Regulierte Selbstregulierung

Der Gesetzesvorschlag folgt dem Kon-
zept einer regulierten Selbstregulie-
rung. Dies bedeutet, dass diejenigen, 
die die betriebliche Wirklichkeit gestal-
ten, innerhalb eines gesetzlichen Rah-
mens selbst entscheiden und aushan-
deln, also: selbst regulieren, was im 
konkreten Fall, in ihrem Betrieb bei 
der Festlegung und den Spielräumen 
der Arbeitszeit unter Ausgleich der In-
teressen möglich ist. Das Konzept ei-
ner Selbstregulierung kann aber nicht 
nur auf Vertrauen setzen, dass die 
Vertragspartner*innen und Tarif- oder 
Betriebsparteien sich schon in adäqua-
ter Weise einigen werden. Denn beim 
Arbeitsvertragsverhältnis sind beide 
Seiten strukturell nicht gleichermaßen 
sozial durchsetzungsstark. Auch bei kol-
lektiven Verhandlungen werden nicht 
immer alle Interessen in gleichem Um-
fang Gehör finden und sich in Verhand-
lungen durchsetzen können. Es bedarf 
daher einer gesetzlichen Regulierung, 
die durch die Ausgestaltung der Ansprü-
che und der Verfahren dafür sorgt, dass 
es zu einer angemessenen Selbstregulie-
rung mit dem Ziel der Wahlarbeitszeit 
kommt. Selbstverantwortliches Handeln 
im Schatten des Gesetzes also. Tarifver-
tragsparteien wie auch die Betriebspar-

teien haben dabei eine bedeutsame, ja 
ausschlaggebende Rolle. Beteiligungs- 
und Mitbestimmungsverfahren müssen 
sicherstellen, dass kollektive Arbeits-
zeitkonzepte entwickelt werden, die be-
triebliche Interessen mit denen der Be-
schäftigten wie auch der Kolleg*innen 
untereinander angemessen ausglei-
chen. Das Wahlarbeitszeitgesetz formu-
liert dafür Zielsetzungen und Rahmen-
bedingungen, gibt Formen und Fristen, 
Verfahren und Beteiligungsrechte vor 
und zählt Themenkomplexe auf, die für 
ein betriebliches Wahlarbeitszeitkon-
zept geprüft werden müssen. Inhalt ei-
nes solchen Konzepts ist das individu-
elle Recht von Arbeitnehmer*innen auf 
die Änderung der jeweiligen vertrag-
lichen Arbeitszeit – und zwar in Be-
zug auf Dauer und Lage, aber auch auf 
den Arbeitsort. Bei der Geltendma-
chung dieses Anspruchs müssen ge-
nauere Angaben über die Gründe, wes-
halb das Recht geltend gemacht wird, 
nicht genannt werden, es sei denn, dass 
die im Gesetz zu nennenden Katego-
rien einer Sorge für Dritte, einer not-
wendigen oder erwünschten Eigensorge 
im betrieblichen Wahlarbeitszeitkon-
zept mit unterschiedlichen Rechtsfol-
gen verbunden sind. Der Anspruch soll-
te keineswegs nur auf Reduzierung der 
ursprünglich vertraglich vereinbarten 
Arbeitszeit beschränkt sein dürfen, son-
dern auch (sofern ein freies Arbeitszeit-
volumen vorhanden ist) auf Erhöhung 
der Arbeitszeit gerichtet sein können, 

und zwar auch für Arbeitnehmer*innen, 
die von Beginn an teilzeitbeschäftigt wa-
ren. Teilzeitbeschäftigte können nicht 
nur verlangen, bei der Besetzung ei-
nes ihrer Qualifikation entsprechenden 
Vollzeitarbeitsplatzes berücksichtigt zu 
werden, sondern auch bei der Besetzung 
von entsprechendem freien Arbeitsvo-
lumen. 

Unverzichtbarer Bestandteil des be-
trieblichen Wahlarbeitszeitkonzepts 
muss auch eine Antwort auf die Frage 
sein, wie bei Geltendmachung von An-
sprüchen auf Reduzierung und/oder 
Veränderung der Lage und Verteilung 
der Arbeitszeit entstehende Lücken und 
Bedarfe im Betrieb ersetzt werden sol-
len. Denn die Erfahrung zeigt, dass bei 
einer Arbeitszeitverkürzung das Arbeits-
volumen oft nicht in gleichem Maße re-
duziert wird bzw. keine oder nur stets 
prekäre Er-
satzeinstel-
lungen vor-
genommen 
werden, sodass es zur Überlastung der 
betroffenen Arbeitnehmer*innen oder 
bei ihren Kolleg*innen zu Arbeitsver-
dichtung und Überstunden kommt. Das 
geltende Arbeitszeitrecht verweigert 
hier jeglichen Schutzmechanismus. Da-
bei darf es nicht bleiben.

Arbeitszeit-Check

Das vorgeschlagene Gesetz sieht als ers-
ten Schritt der Selbstregulierung vor, 
dass die Betriebe einen »Arbeitszeit-
Check« ihrer betrieblichen Regelun-
gen und anzuwendenden Tarifverträge 
durchführen, um zu überprüfen, ob und 
inwieweit sie den arbeitszeitbezogenen 
Bedürfnissen der Arbeitnehmer*innen 
entsprechen, und ob diese geschlech-
tergerecht sind. Auch soll durch eine 
Mitarbeiter*innenbefragung ermittelt 
werden, welche arbeitszeitbezogenen 
Bedarfe bei ihnen bestehen oder entste-
hen können. Auf der Basis des Arbeits-
zeit-Checks und der Zielsetzungen des 
Wahlarbeitsgesetzes wären dann eigen-
ständig konkrete Maßnahmen und Mo-
delle für den jeweiligen Betrieb zu ent-
wickeln. 
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Jene Maß-
nahmen, die 
das Gesetz 
als Bestand-

teile eines betrieblichen Wahlarbeits-
zeitkonzepts aufzählt, dürften nicht in 
jedem Einzelfall möglich sein. Den ge-
setzlichen Vorgaben entspricht ein 
Wahlarbeitszeitkonzept dann, wenn die 
Betriebsparteien bzw. die für die Er-
arbeitung eines Wahlarbeitszeitkon-
zepts zuständigen Akteur*innen zumin-
dest die im Gesetz genannten Verfahren 
durchgeführt und Ergebnisse evaluiert 
haben und sämtliche im Betrieb ermit-
telten Belange berücksichtigt, zumin-
dest jedenfalls erörtert wurden. Dazu 
muss es ein überprüfbares Protokoll 
geben. Die Regel lautet: Alles was be-
trieblich möglich ist, muss ermöglicht 
werden, nichts darüber hinaus. Selbst-
verständlich muss sich ein Wahlar-
beitszeitkonzept im Rahmen geltenden 
Arbeitsrechts und insbesondere des Ar-
beitszeitrechts bewegen. Sollte ein be-
triebliches Wahlarbeitszeitkonzept auf-
grund der geäußerten Bedürfnisse von 
Beschäftigten von tariflichen Arbeits-
zeitregelungen abweichen wollen, müss-
ten die Betriebsparteien die Zustim-
mung der Tarifvertragsparteien zu einer 
solchen betrieblich begründeten Abwei-
chung vom Tarifvertrag einholen. Die 
Tarifautonomie wird durch dieses Wahl-
arbeitszeitgesetz nicht eingeschränkt. 

Tarif- und mitbestimmungsfreie 
Räume 

Die Konzeption des Wahlarbeitszeitge-
setzes muss in Rechnung stellen, dass 
es viele Betriebe gibt, die weder tarif-
gebunden sind noch Betriebsräte auf-
weisen. Deshalb muss das Gesetz Rege-
lungen vorsehen, damit auch in diesen 
Betrieben durch ausformulierte An-
spruchsgrundlagen Arbeitnehmer*innen 
ihre Rechte durchsetzen können. Ver-
gleichbar mit dem individuellen Rechts-
anspruch, wie ihn das Teilzeit- und Be-
fristungsgesetz im Ansatz bereits kennt, 
könnte der oder die Arbeitnehmer*in 
den Veränderungswunsch  durchsetzen. 
Daneben sollte das Gesetz aber auch 
hier Regelungen für die Entwicklung ei-
genständiger Wahlarbeitszeitkonzepte 
im skizzierten Sinne enthalten. Der in-

dividuelle Rechtsanspruch ist so aus-
zugestalten, dass nicht nur der Verän-
derungswunsch durchgesetzt werden 
kann, sondern dadurch zugleich die Be-
triebsparteien bzw. die Arbeitgebersei-
te bewegt werden, eigenständig Wahl-
arbeitszeitkonzepte zu entwickeln. Dazu 
müssen Veränderungswünsche und Ein-
wände der Arbeitgeberseite in einem ge-
regelten Verhandlungsverfahren geklärt 
werden, das das Gesetz vorschreibt. 

Tarifvertragsparteien und die be-
trieblichen Interessenvertretungen sind 
nicht nur die Vertragspartner*innen für 
die Entwicklung und betriebliche An-
wendung von Wahlarbeitszeitkonzep-
ten. Sie sind gleichzeitig diejenigen, 
wie ja insgesamt im Arbeitsrecht, die 
das Recht auf Wahlarbeitszeit Reali-
tät werden lassen können. Die betrieb-
liche Interessenvertretung kann über 
die Einigungsstelle die Erarbeitung ei-
nes betrieblichen Wahlarbeitszeitkon-
zeptes erzwingen. Sowohl das Allge-
meine Gleichbehandlungsgesetz wie 
auch das Betriebsverfassungsgesetz ge-
ben in betriebsratsfähigen Betrieben ei-
ner im Betrieb vertretenen Gewerk-
schaft das Recht, bei groben Verstößen 
das Arbeitsgericht anzurufen, um ein 
Handeln oder Unterlassen des/der 
Arbeitgeber*in zu erzwingen. Entspre-
chend soll im Wahlarbeitszeitgesetz 
klargestellt werden, dass das Fehlen ei-
nes betrieblichen Wahlarbeitszeitkon-
zeptes als grober Verstoß gegen die Ver-
pflichtung des oder der Arbeitgeber*in 
zu werten ist. Dieser erlaubt es einer im 
Betrieb vertretenen Gewerkschaft, tätig 
zu werden. Der oder die Arbeitgeber*in 
würde dann gerichtlich unter Andro-
hung eines Zwangsgeldes verpflich-
tet, ein Wahlarbeitszeitkonzept zu ent-
wickeln und auf dessen Basis den 
Wünschen von Anspruchsteller*innen 
zu bescheiden. 

Finanzielle Absicherung

Ein Wahlarbeitszeitgesetz muss durch 
sozialversicherungsrechtliche Finanzie-
rungsregelungen begleitet werden, weil 
es nicht nur ein Angebot an diejenigen 
enthalten darf, die sich eine Verminde-
rung ihres Erwerbseinkommens durch 
die Reduzierung der Arbeitszeit leisten 
können (sei es durch ein ausreichendes 

Erwerbseinkommen auch bei reduzier-
ter Arbeitszeit, sei es durch Alimentie-
rung innerhalb einer Partnerschaft). 
Für die Frage sozialversicherungsrecht-
licher und anderer begleitender Finan-
zierungsregelungen ist zu entscheiden, 
wie und welche Einkommensausfälle, 
die mit Erwerbsunterbrechungen oder 
-einschränkungen verbunden sind, fi-
nanziell abgesichert oder abgemildert 
werden. Möglichkeiten für individuel-
les Ansparen von Geld und Zeit in Lang-
zeitarbeitskonten können zwar hilfreich 
sein, wirken aber in der Praxis selektiv. 
Mehr noch: Die hierin liegende finan-
zielle Überantwortung allein an die Be-
troffenen bzw. deren Familien ist dann 
ungenügend, wenn die Arbeitszeit re-
duziert wird, um gesellschaftlich not-
wendige oder unterstützenswerte Auf-
gaben wahrzunehmen. Menschen haben 
unterschiedliche Bedürfnisse nach er-
werbsfreier oder erwerbsgeminderter 
Zeit und dies zu unterschiedlichen Zei-
ten. Bei einigen häufen sich z.B. Sorge-
arbeiten, während sie bei anderen keine 
Bedeutung entfalten. Die ungleiche Be-
troffenheit der Geschlechter ist evident 
und anhand von Rentendaten empirisch 
nachweisbar. Ein sozialer Ausgleich ist 
insofern unverzichtbar. Eine lebenslauf-
orientierte Sozialpolitik muss daher über 
kollektive Systeme für eine finanzielle 
Abfederung sorgen, die ausreichend in-
tertemporal und interpersonell verteilt.

* * *

Das 2015 vorgestellte Wahlarbeits-
zeitgesetz des Deutschen Juristinnen-
bundes wurde in der arbeitsrechtspo-
litischen Debatte rezipiert. Es wurde 
positiv konnotiert im Weißbuch des 
Bundesministeriums für Arbeit und So-
ziales (BMAS) 2016. Der Einfluss der 
Unternehmensseite auf die Vorstel-
lungen des BMAS wird darin deut-
lich, dass, anders als in der Konzepti-
on des Deutschen Juristinnenbundes, 
damit die Aufweichung des Arbeitszeit-
gesetzes verbunden wird. Es ist zu hof-
fen, dass der Erfolg des arbeitszeitpoliti-
schen Tarifvertrages, den die IG Metall 
durchgesetzt hat, die rechtspolitische 
Diskussion und die Durchsetzung von 
arbeitnehmerorientierten Wahlarbeits-
zeiten voranbringt.

Gewerkschaften
Forum
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